
Geschäftsbedingungen erweitert für HDV Filmproduktion, Kopierwerk 
und Filmüberspielung 
Ansonst gelten die Geschäftsbedingungen www.sbf.ch 
 

1. Sämtliche Objekte die in unsere Firma gebracht werden, müssen nötigenfalls 
Transportversichert, sowie gegen Feuer, Wasser und Diebstahl versichert 
sein. Bei Gesamtwerten über CHF. 500.00 übernehmen wir keinerlei Haftung. 
Bei Werten unter CHF. 500.00 übernehmen wir nur bei nachweisbarer grober 
Fahrlässigkeit und unser Verschulden eine Haftung. 

 
2. Der Besitzer oder Überbringer von zu überspielende oder kopierende Objekte 

muss immer im schriftlichen Besitz des Urheberrechtes zur Erstellung einer 
Kopie von Band- oder Filmware sein. 

 
 
3. Sind beim Auftraggeber keine Kopierrechte vorhanden, und werden die Filme 

kommerziell genutzt, gilt dies als Urheberrechtsverletzung und wird 
strafrechtlich verfolgt. 

 
4. Dieselbe gilt auch für alle Tonträger und Musiktitel. Wir besitzen eine grosse 

Auswahl an Wusiktiteln und Geräuschen aller Art, die wir im Zusammenhang 
mit Multimediaproduktionen zur Verfügung stellen, mit Urheberrechtszertifikat. 
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